
Gustav Radbruch:  
 

Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht 
 

Recht ist Wille zur Gerechtigkeit. Gerechtigkeit aber heißt: ohne Ansehen der Person richten, 

an gleichem Maße alle messen. 

Wenn die Ermordung politischer Gegner geehrt, der Mord am Andersrassigen geboten, die 

gleiche Tat gegen die eigenen Gesinnungsgenossen aber mit den grausamsten, entehrend-

sten Strafen geahndet wird, so ist das weder Gerechtigkeit noch Recht. 

Wenn Gesetze den Willen zur Gerechtigkeit bewusst verleugnen, zum Beispiel 

Menschenrechte Menschen nach Willkür gewähren und versagen, dann fehlt diesen 

Gesetzen die Geltung, dann schuldet das Volk ihnen keinen Gehorsam, dann müssen auch 

die Juristen den Mut finden, ihnen den Rechtscharakter abzusprechen. 

Gewiss, neben der Gerechtigkeit ist auch der Gemeinnutz ein Ziel des  Rechts. Gewiss, 

auch das Gesetz als solches, sogar das schlechte Gesetz, hat noch immer einen Wert — 

den Wert, das Recht  Zweifeln  gegenüber sicherzustellen. Gewiss, menschliche 

Unvollkommenheit läßt im Gesetze nicht immer alle drei Werte des Recht: Gemeinnutz, 

Rechtsicherheit und Gerechtigkeit, sich harmonisch vereinigen, und es bleibt dann nur übrig 

abzuwägen, ob dem schlechten, dem schädlichen oder ungerechten Gesetze um der 

Rechtssicherheit willen dennoch Geltung zuzusprechen, oder  um seiner Ungerechtigkeit 

oder Gemeinschädlichkeit  willen die Geltung zu versagen sei. Das aber muss sich dem 

Bewusstsein des Volkes und der Juristen tief einprägen: es kann Gesetze mit einem solchen 

Maße von Ungerechtigkeit und Gemeinschädlichkeit geben, daß ihnen die Geltung, ja der 

Rechtscharakter abgesprochen werden muss. 

Es gibt also Rechtsgrundsätze, die stärker sind als jede rechtliche Satzung, so daß ein 

Gesetz, das ihnen widerspricht, der Geltung bar ist. Man nennt diese Grundsätze das 

Naturrecht oder das Vernunftrecht. Gewiss sind sie im einzelnen von manchem Zweifel 

umgeben, aber die Arbeit der Jahrhunderte hat doch einen festen Bestand herausgearbeitet 

und in den sogenannten Erklärungen der Menschen- und Bürgerrechte mit so weitreichender 

Übereinstimmung gesammelt, daß in Hinsicht auf manche von ihnen nur noch gewollte 

Skepsis den Zweifel aufrechterhalten kann. [. ...] 

 

Der Positivismus hat in der Tat mit seiner Überzeugung » Gesetz ist Gesetz « den deutschen 

Juristenstand wehrlos gemacht gegen Gesetze willkürlichen und verbrecherischen Inhalts. 

Dabei ist  der Positivismus gar nicht in der Lage, aus eigener Kraft die Geltung von Gesetzen 

zu begründen. Er glaubt, die Geltung eines Gesetzes schon damit erwiesen zu haben, daß 

es die Macht besessen hat, sich durchzusetzen. 
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Aber auf Macht lässt sich vielleicht ein Müssen, aber niemals cm Sollen und Gelten gründen. 

Dieses lässt sich vielmehr nur gründen auf einen Wert, der dem Gesetz innewohnt. Freilich: 

einen Wert führt schon jedes positive Gesetz ohne Rücksicht auf seinen Inhalt mit sich: es ist 

immer noch besser als kein Gesetz, weil es zum mindesten Rechtssicherheit schafft. Aber 

Rechtssicherheit ist nicht der einzige und nicht der entscheidende Wert, den das Recht zu 

verwirklichen hat. Neben die Rechtssicherheit treten vielmehr zwei andere Werte: 

Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit. In der Rangordnung dieser Werte haben wir die 

Zweckmäßigkeit des Rechts für das Gemeinwohl an die letzte Stelle zu setzen. Keineswegs 

ist Recht alles das, »was dem Volke nützt«, sondern dem Volke nützt letzten Endes nur, was 

Recht ist, was Rechtssicherheit schafft und Gerechtigkeit erstrebt. Die Rechtssicherheit, die 

jedem positiven Gesetz schon wegen seiner Positivität eignet, nimmt eine merkwürdige 

Mittelstellung zwischen Zweckmäßigkeit und Gerechtigkeit ein: sie ist einerseits vom 

Gemeinwohl gefordert, andererseits aber auch von der Gerechtigkeit. Daß das Recht sicher 

sei, daß es nicht heute und hier so, morgen und dort anders ausgelegt und angewandt 

werde, ist zugleich eine Forderung der Gerechtigkeit. Wo ein Widerstreit zwischen 

Rechtssicherheit und Gerechtigkeit, zwischen einem inhaltlich anfechtbaren, aber positiven 

Gesetz und zwischen einem gerechten, aber nicht in Gesetzesform gegossenen Recht 

entsteht, liegt in Wahrheit ein Konflikt der Gerechtigkeit mit sich selbst, ein Konflikt zwischen 

scheinbarer und wirklicher Gerechtigkeit vor. Diesen Konflikt bringt großartig das Evangelium 

zum Ausdruck, indem es einerseits befiehlt: »Seid untertan der Obrigkeit, die Gewalt über 

euch hat«, und doch andererseits gebietet, »Gott mehr zu gehorchen als den Menschen«. 

Der Konflikt zwischen der Gerechtigkeit und der Rechtssicherheit dürfte dahin zu lösen sein, 

daß das positive, durch Satzung und Macht gesicherte Recht auch dann den Vorrang hat, 

wenn es inhaltlich ungerecht und unzweckmäßig ist, es sei denn, daß der Widerspruch des 

positiven Gesetzes zur Gerechtigkeit ein so unerträgliches Maß erreicht, daß das Gesetz als 

»unrichtiges Recht« der Gerechtigkeit zu weichen hat. Es ist unmöglich, eine schärfere Linie 

zu ziehen zwischen den Fällen des gesetzlichen Unrechts und den trotz unrichtigen Inhalts 

dennoch geltenden Gesetzen, eine andere Grenzziehung aber kann mit aller Schärfe 

vorgenommen werden: wo Gerechtigkeit nicht einmal erstrebt wird, wo die Gleichheit, die 

den Kern der Gerechtigkeit ausmacht, bei der Setzung positiven Rechts bewußt verleugnet 

wurde, da ist das Gesetz nicht etwa nur > unrichtiges Recht «, vielmehr entbehrt es 

überhaupt der Rechtsnatur. Denn man kann Recht, auch positives Recht, gar nicht anders 

definieren denn als eine Ordnung und Satzung, die ihrem Sinn nach bestimmt ist, der 

Gerechtigkeit zu dienen. An diesem Maßstab gemessen sind ganze Partien 

nationalsozialistischen Rechts niemals zur Würde geltenden Rechts gelangt. [. . 

 

Infolgedessen entbehren die betreffenden Normen insoweit überhaupt der Rechtsnatur, sind 
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nicht etwa unrichtiges Recht, sondern überhaupt kein Recht. Das gilt insbesondere ‘von den 

Bestimmungen, durch welche die nationalsozialistische Partei entgegen dem Teilcharakter 

jeder Partei die Totalität des Staates für sich beanspruchte. Der Rechtscharakter fehlt weiter 

allen jenen Gesetzen, die Menschen als Untermenschen behandelten und ihnen die 

Menschenrechte versagten. Ohne Rechtscharakter sind auch alle jene Strafdrohungen, die 

ohne Rücksicht auf die unterschiedliche Schwere der Verbrechen, nur geleitet von 

momentanen Abschreckungsbedürfnissen, Straftaten verschiedenster Schwere mit der 

gleichen Strafe, häufig mit der Todesstrafe, bedrohten. Alles das sind nur Beispiele 

gesetzlichen Unrechts. 

Es darf nicht verkannt werden — gerade nach den Erlebnissen jener zwölf Jahre —‚ welche 

furchtbaren Gefahren für die Rechtssicherheit der Begriff des »gesetzlichen Unrechts«, die 

Leugnung der Rechtsnatur positiver Gesetze mit sich bringen kann. Wir müssen hoffen, daß 

ein solches Unrecht eine einmalige Verirrung und Verwirrung des deutschen Volkes bleiben 

werde, aber für alle möglichen Fälle haben wir uns durch die grundsätzliche Überwindung 

des Positivismus, der jegliche Abwehrfähigkeit gegen den Missbrauch nationalsozialistischer 

Gesetzgebung entkräftete, gegen die Wiederkehr eines solchen Unrechtstaats zu wappnen. 

 


